
2. Abtheilung. 3. Kapitel. 

Das Waller nnd feine Beftandtheile. 

1. ©effentlihe und private Gemäller. 

1. Borausfesungen der Oeffentlichfeit. 

Das Römifche Necht geht davon aus, daß hinfichtlich dev Binnengewäffer 

zwifchen der fließenden Welle als folcher und der Gefammtheit des Gewäljers 

zu unterjcheiden tft. Sene tft nicht faßbar und fan daher nicht Gegenftand 
einer Privatberechtigung fein, während die Entftehung privater Nechte an diefer 

nicht ausgefchlofjen ijt. Amdererjeits trägt das Nömifche Necht der Thatjache 

Rechnung, daß die größeren Gewäffer von der Natur dazu bejtimmt find, nach 
verjchiedenen Nichtungen hin den Bedürfniffen der Allgemeinheit zu dienen. &3 
gelangt jo zu einer Unterfcheivung zwifchen öffentlichen (d. h. dem gemeinen Ge- 

brauche unterworfenen) und nicht öffentlichen Gewäfjern, giebt aber feine ftreng 

begrenzte Definition dev erjteren, fondern führt nur Kriterien für ihre Geartung 
an, wie die Größe, die Auffafjung der Ummohner, die Beftändigfeit des Laufes.!) 
Auch die allgemeinen nterefjen am öffentlichen Fluß, die heut ftrafrechtlichen 

und polizeilichen Schuß genießen, waren vielfach durch privatrechtliche Klagen 
gefichert.?) Die älteren deutjchen Nechtsbücher enthalten ebenfalls feine bejtinmte 
Borjehrift über die Borausjegungen, unter denen ein Fluß als öffentlicher zu 
betrachten und zu behandeln ift. 

Braris und Gefeßgebung gehen gegenwärtig im MWefentlichen davon aus, 

daß zu den öffentlichen, dem gemeinen Gebrauche dienenden Sachen alle Flüfje 

zu rechnen find, auf denen ihrer natürlichen Bejchaffenheit nach Schiffahrt und 
Flößerei ausgeübt werden fann, ohne Nückjicht darauf, ob fich diefe Ausübung 

thatfächlich vollzieht. Die Frage, ob und inwieweit nicht jehiffbare, aber be- 
ftändig fließende Gewäfjer der privaten Einwirkung entzogen und nach einzelnen 

Nichtungen hin der polizeilichen Aufficht des Staates unterjtellt find, hat ihre 

Beantwortung in dem öffentlichen Necht zu finden. 

»0.1.$1. Dig. de flum. 43. 12: flumen a rivo magnitudine diseernendum 

est aut existimatione eircumcolentium. 

C.1. $3. Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non. Publicum flumen 

Cassius definit, quod perenne sit. 

>, Windfcheid, „Lehrbuch des Pandektenrechts". Düfjeldorf 1870. Bd II ©. 706/58.



Das Allgemeine Landrecht jcheidet zunächft aus dem Kreife der öffentlichen 

die ftehenden Gewäffer aus, welche entweder jelbitändig vder als Bejtandtheil 
angrenzender Grundftüce im Eigenthum des Grundbefigers jtehen. Das Eigen- 
thumsvecht umfaßt bier neben dem Bett des Sees oder Teiches auch das in 
demjelben vorhandene Wafjer und Alles, was fich in demfelben befindet. (SS 176, 
177 Tit. 9 Th. I Allg. Landr.) Weiter ftellt das Allg. Landrecht in den SS 21 

Tit. 14 Th. Il und 38 Tit. 15 Th. II als grundlegende Nechtsjäge für die 
öffentlichen Ströne die Beitimmungen auf, daß die von Natur fchiffbaren Ströme 
ein gemeines Eigenthun des Staates find, und daß ihre Nußungen zu den Ne- 
galien des Staates gehören. Entjcheidendes Kennzeichen für die Deffentlichkeit 
eines Flufjes 1jt hiernach feine natürliche Schiffbarkeit, alfo die natürliche Taug- 
lichkeit des Flufjes, dem Schiffahrtsverfehre zu dienen, ohne Nückficht darauf, ob 
die Schiffahrt auf dem Fluffe thatfächlich ausgeübt wird vder nicht.) ES liegt 
auf der Hand, daß nicht jede Art der Schiffahrt genügt, um die Deffentlichkeit 

eines Fluffes zu begründen. Das Befahren mit Kleinen Kähnen und Vtachen 

bedingt diejelbe noch nicht, es muß vielmehr eine dem Verfehre dienende, alfo mit 
dem Transport von Berfonen oder Sachen befaßte Schiffahrt möglich fein und 

der Nachweis dafür, daß der Fluß als Wafferitraße benußt werden kann, durch 

Anführung thatfächlicher Fälle erbracht werden, in denen eine folche Schiffahrts- 

übung ftattgefunden hat. 
AS nicht öffentlich ift ein Fluß auch dann zu betrachten, wenn derjelbe 

zwar regelmäßig ‘die für den Verkehr erforderliche Wafjermenge führt, indejjen 

natürliche Hinderniffe, wie vorfpringende Felien, Wafferfälle, Untiefen die Schiff- 
fahrt ausschließen. Künftlich gefchaffene Hindernifje, wie Stauanlagen und 
Brücken, kommen dagegen nicht in Betracht, wenn der Fluß von Natur jchiffbar 
it. Der Mangel an Anlagen, welche die Schiffahrt zu fördern und zu exleich- 
tevn Dejtinmt umd geeignet find, wie beifpielsweife das Nichtvorhandenfein 
de8 Leinpfades oder das Fehlen von Häfen und Landimgsplägen, fallen 
noch weniger ins Gewict.‘) Die Schiffbarfeit einer Theilftreefe macht 

noch nicht den ganzen Stromlauf zu einem öffentlichen, andererjeit3 Fünnen 

größere Theilitreefen eines Stromes die Eigenfchaft der öffentlichen Gemwäjfer 

auch dann bejigen, wenn die oberhalb oder unterhalb belegenen Flußtheile nicht 
von Natur fcehiffbar find. Die Entjceheidung über die Schiffbarkeit ift nicht da- 

durch bedingt, daß von der Benußung der fraglichen Flußftrede fir Schiffahrts- 
zwecke ftetS Gebrauch gemacht ift; ebenfowenig durch die Bauart, die Größen- 
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Wohnt einem Fluffe oder einer Flußftreede die Natur eines öffentlichen 
Ftujfes bei, jo befchränft fich diefe Eigenfchaft nicht auf die Wafferrinme, in 

weicher fich die Schiffahrt bewegt oder auf denjenigen Theil, innerhalb defjen 

der Staat in Erfüllung der ihn durch $ 79 Tit. 15 TH. II Allg. Landr. auf- 
erlegten Verpflichtung für die zur Sicherheit und Bequemlichkeit der Schiffahrt 

nöthigen Anftalten forgt, jondern fie umfaßt auch feitlich der Fahrftraße den 

gefammten Strom mit allen organisch zufammenhängenden Windungen und Aus- 
buchtungen.‘) Sn Uebereinftimmung mit diefer Auffaffung müffen auch Seen, 

welche von öffentlichen Strömen durchzogen werden, den für die Ströme maf- 

gebenden jchiffahrtspolizeilichen Beltimmungen unterliegen,”) dem entjpricht e3 

auch, wenn eine zufammenhängende Neihe von Landfeen, die durch flußartige 
Serengen mit einander in Berbindung ftehen, im Falle ihrer thatfächlichen DBe- 
nußung für die Schiffahrt polizeilich den öffentlichen Flüffen gleichgeachtet wird. 
Fur die Landfeen al3 jolche enthält das Allg. Landrecht Feine bezügliche Vor- 

jehrift, insbejondere erwähnen die SS 170 und 176 Tit. 11 Th. I Allg. Landr. 
der Seen nur in Bezug auf die Fifchereigerechtigkeit, jo daß hieraus ein Nück- 
fchluß auf ihre öffentliche Qualität nicht gezogen werden fann. $ 1 des Brivat- 
fußgejeges vom 28. Februar 1843 erläutert zwar den Begriff „Brivatflüffe” 

durch den Zujag „Quellen, Bäche, Flüffe, fowie Seen, welche einen Abflug 

haben“, indefjen jollten diefe Worte nach den Vorarbeiten diefes Gejeges den 

Begriff der privaten Gewäffer nicht beftimmen. 

Ausgehend von dem durch das Ober-Tribimal in den Erfenntniß vom 
15. Itovember 1859 (Striethorft, Archiv Bd. 36 ©. 10 fg.) generell aufgeftellten 
Sage: „Deffentliche Gewäfjer find die von Natur fchiffbaren Ströme, das Meer 
und überhaupt folche Gewäffer, welche zum gemeinen Beften dienen, als private 

aber folche zu betwachten, über die Jemand mit Ausfchließung Anderer aus eigener 

Macht durch fich felbit oder einen Anderen zu verfügen befugt ift, wobet e3 feinen 
Unterschied macht, ob dies Seitens des Staats (des Fiskus) oder einer Privat: 

perfon bezw. Gemeinde gejchieht", hat das Ober - Verwaltungsgericht in feiner 

Enfcheidung vom 2. November 1885, Bd. XII ©. 243 fa. für den Geltungs- 
bereich des Allgemeinen Landrechts anerkannt, daß vom Standpunkte des Volizei- 

vechts auch Diejenigen Landfeen als öffentliche Gewäfjer gelten müfjen, welche 

gleich den öffentlichen Strömen dem Schiffahrtsverfehre des Bubliftums gewidmet 
find, umd daß eine folche Widmung da anzunehmen ift, wo fich ein jolcher 

Schiffahrtsverfehr unter der Obhut der zur Schiffahrtspolizei berufenen ftaatlichen 

Organe vollzieht. 

2. Erwerbung nnd Berknft der Oeffentlichfeit. 

Wird durch den Wegfall von Schiffahrtshinderniffen in Folge natürlicher 
Norgänge ein bisher nicht fehiffbarer Strom der Schiffahrt erjchlofjen, jo nimmt 

derjelbe auch die Eigenschaft einer öffentlichen Wafferftvaße an. Fraglich kann 

e3 dagegen erfcheinen, welchen Einfluß die fünftliche Schiffbarmachung eines 

9) Entfeh. d. DO. B. ©. vom 15. April 1884 XI ©. 283 flg. 
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